
Verbandsnachrichten

Corona und die Krankenhausfinanzierung

Das Jahr 2020 stand ganz im Zeichen der 
 Corona-Pandemie. Viele geplante Änderun-
gen und Neuerungen in der Krankenhaus-
finanzierung wurden dadurch zeitlich ver-
schoben oder ausgesetzt. Auch in 2021 wird 
die Corona-Pandemie voraussichtlich noch 
einen erheblichen Einfluss auf das Leistungs-
geschehen in den Krankenhäusern sowie die 
Leistungsabrechnung haben.

Rheumakliniken werden vermutlich teil-
weise weiterhin von einem erheblichen 
Fallzahlrückgang betroffen sein, unter an-
derem auch, weil Patienten aus Furcht vor 
einer COVID-19-Infektion einen Kranken-
hausaufenthalt meiden. Eine steuerfinan-
zierte Freihaltepauschale, die höher ist als 
ein Erlös aus der Behandlung von Patien-
ten, wird es jedoch sicherlich nicht noch 
einmal geben. Neben der Frage nach einem 
Defizit ausgleich am Ende des Jahres wird 
damit auch zunehmend die Sicherung der 
Liquidität in den Vordergrund rücken. Die fi-
nanziellen Unsicherheiten werden noch da-
durch verstärkt, dass wichtige Faktoren der 
Finanzierung in den Entgeltverhandlungen 
vereinbart werden müssen. Unterjährige 
Budgetvereinbarungen werden jedoch zu-
nehmend seltener. Auch hier hemmen Kom-
plexität und Rechtsunsicherheiten Lösungs-
möglichkeiten vor Ort.

Die Corona-Pandemie hat die Akzeptanz des 
G-DRG-Systems als Instrument der Kranken-
hausfinanzierung weiter geschwächt. Viele 
Akteure fordern eine Abschaffung oder zu-
mindest eine grundlegende Reform der 
Krankenausfinanzierung. 2021 ist Wahl-
jahr und sukzessive werden neue Ideen zu 
einer veränderten Post-Corona-Kranken-
hausfinanzierung in den Ring geworfen. 
Bis zur Bundestagswahl hingegen sind nur 
noch coronabedingte Adjustierungen in Fi-
nanzierungsfragen zu erwarten. Eine grö-
ßere Reform der Krankenhausfinanzierung 
wird aufgrund der Komplexität bestenfalls 
in der nächsten Legislaturperiode angesto-

ßen werden können. Auch die DRGs wurden 
über einen viele Jahre dauernden Zeitraum 
eingeführt.

Parallel findet eine Diskussion über die Fi-
nanzierung der Investitionskosten und die 
Krankenhausplanung statt. Während der 
Bundesrechnungshof eine Zusammenfüh-
rung von Krankenhausplanungs- und Finan-
zierungsverantwortung (mit einhergehen-
dem Mitspracherecht des Bundes und der 
Krankenkassen) fordert, versucht das Bun-
desland Nordrhein-Westfalen durch Abkehr 
von der Bettenplanung und einem stärke-
ren Leistungsbezug bzw. einer stärkeren 
Leistungsteuerung einen Strukturwandel 
auf Landesebene herbeizuführen. Ob die 
Krankenhausplanung in NRW als Blaupau-
se für andere Bundesländer dienen kann 
und letztlich auch zu einer adäquaten Fi-
nanzierung der Investitionskosten führen 
wird, wird sich noch zeigen müssen. Zeit 
und Geld werden knapper. Ungesteuerte 
Marktaustritte von Krankenhäusern kön-
nen die Folge sein.

Der „Pflexit“ und das neue 
aG-DRG-System
Die aG-DRG-Systemversion 2021 ist die 
2. DRG-Systemversion, die ohne Pflegeper-
sonalkosten kalkuliert wurde. Bei der Kal-
kulation zeigte sich, dass die engen zeitli-
chen Vorgaben des Gesetzgebers gepaart 
mit einer fehlenden präzisen Definition von 
„Pflege am Bett“ zu erheblichen Proble-
men bei der Kalkulation und Normierung 
des aG-DRG-Systems geführt haben. Den-
noch ist am Ende eine Vereinbarung der 
neuen aG-DRG-Systemversion gelungen. 
Ob die gewünschte Kongruenz zwischen 
der Ausgliederung der Pflegepersonalkos-
ten auf Ebene des DRG-Systems und der Ver-
handlung des Pflegebudgets auf Ortsebene 
schlussendlich gelingt, bleibt abzuwarten. 
Der Nutzen des komplexen Zusammen-
spiels im Hinblick auf möglicherweise er-

neute Mindererlösausgleiche aufgrund der 
Auswirkungen der Corona-Pandemie ist zu 
hinterfragen. Sicherlich werden die Kosten-
daten aus 2020 und 2021 für die Kalkulati-
on der zukünftigen G-DRG-Systemversionen 
und der Pflegeentgelte wenig repräsenta-
tiv sein. Auch Kennzahlen, wie der geplante 
Pflegepersonalquotient, lassen sich mit Kos-
tendaten aus der Zeit der Corona-Pandemie 
kaum sachgerecht berechnen.

Der Blick auf den aG-DRG-Fallpauschalenka-
talog 2021 und die tagesbezogenen Pflege-
entgelte offenbart jedoch erneut, dass aus 
den typisch rheumatologischen G-DRGs 
sehr wenig Pflegepersonalkosten ausge-
gliedert wurden. Die rheumatologischen 
G-DRGs I66E, I66G, I69A, I79Z und I97Z ge-
hören zu den 11 G-DRGs (1 %) mit den nied-
rigsten tagesbezogenen Pflegeerlösen aller 
1225 bewerteten vollstationären DRGs. 
Die G-DRG I79Z (Fibromyalgie) weist dabei 
sogar die zweitniedrigste und die G-DRG 
I97Z (Rheumatologische Komplexbehand-
lung) die drittniedrigste tagesbezogene 
Pflege-Bewertungsrelation aller vollstatio-
nären DRGs auf. Entsprechend gehen nicht 
so viele Erlöse durch die Ausgliederung der 
Pflegepersonalkosten verloren wie bei an-
deren G-DRGs. Von der Einführung der Pfle-
gepersonaluntergrenzen der „Inneren Me-
dizin“ betroffene Rheumakliniken werden 
hingegen unter Umständen zu einer me-
dizinisch-pflegerischen Fehlallokation von 
Pflegepersonal gezwungen.

Klassifikatorische Änderungen an den „rheu-
matologischen“ DRGs gab es für 2021 kaum. 
Lediglich in der Basis-DRG I66 wurden kin-
derrheumatologische Fälle teilweise höher 
bewerteten DRG-Splits (I66C/D) zugeord-
net. Die Bewertungsrelationen der häufig 
abgerechneten rheumatologischen DRGs 
(I69A, I66G und I97Z) weisen geringere Ver-
änderungen auf als in den Vorjahren. Teil-
weise kam es zu leichten Abwertungen, die 
jedoch durch die Absenkung der oberen 
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Grenzverweildauern (und damit früheren 
Langliegerzuschlägen) in vielen DRGs kom-
pensiert werden könnten.

Teilstationäre pädiatrische 
DRGs
Für 2021 wurde eine eigene Hauptdia-
gnosekategorie (MDC 25) mit 10 DRGs 
(740Z–749Z) ausschließlich für die teilsta-
tionäre pädiatrische Diagnostik und Be-
handlung geschaffen. Für die Abrechnung 
ist die Kodierung von OPS-Zusatzkodes er-
forderlich, für deren Kodierung wiederum 
die Erfüllung von Struktur- und Mindest-
merkmalen gefordert wird. Zwingende Vo-
raussetzung für die Kodierung der relevan-
ten OPS-Zusatzkodes ist das Vorhanden-
sein einer Fachabteilung für Kinder- und 
Jugendmedizin am Standort des Kranken-
hauses. Die Vergütung für sämtliche teilsta-
tionäre pädiatrische DRGs ist krankenhaus-
individuell zu verhandeln. Über die neue 
teilstationäre DRG 748Z können auch be-
stimmte Injektionen (z. B. Gelenk/Schleim-
beutel), Transfusionen und Infusionen durch 
Kinder-Rheumatologen bei Autoimmun-
erkrankungen abgerechnet werden.

Im Kontext der Corona-Pandemie und der 
Ausgliederung der Pflegepersonalkosten 
dürfte der Einfluss der Änderungen des 

neuen aG-DRG-Systems auf die wirtschaft-
liche Situation der Rheumakliniken be-
grenzt sein. Allenfalls kinder- und jugend-
rheumatologische Einrichtungen können 
auf eine nennenswert bessere Erlössituati-
on über das G-DRG-System hoffen.

2021 wird weiter von vielen finanziellen Un-
sicherheiten geprägt sein. Nach der Bundes-
tagswahl werden voraussichtlich die sinken-
den Einnahmen der Gesetzlichen Kranken-
versicherung zunehmend Einfluss auf die 
Krankenhausfinanzierung nehmen.

Dr. med. Wolfgang Fiori, DRG- Research-
Group, Roeder & Partner – Ärzte Part G,  
Am Dorn 10, 48308 Senden
Prof. Dr. med. Heinz-Jürgen Lakomek
Prof. Dr. med. Norbert Roeder, DRG- 
Research-Group, Roder & Partner – Ärzte 
Part G, Am Dorn 10, 48308 Senden
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